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Lesefassung des

BESCHLUSSES

des ergänzten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V
in seiner 22. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Erstellung, Veröffentlichung und Pflege von maschinell
verarbeitbaren Listen zu den Abschnitten der jeweiligen

Appendizes der Anlagen nach § 5 Abs. 1 der Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses über die ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (ASV-RL) durch die

Geschäftsführung des ergänzten Bewertungsausschusses,

zuletzt geändert durch den Beschluss des ergänzten
Bewertungsausschusses in seiner 82. Sitzung

(schriftliche Beschlussfassung)

mit Wirkung zum 1. Januar 2022

Präambel

Die Aufgaben der Geschäftsführung des ergänzten Bewertungsausschusses umfassen
u. a. die Pflege von maschinell verarbeitbaren Listen der abrechnungsfähigen ambulanten
spezialfachärztlichen Leistungen gemäß § 116b Abs. 6 Satz 8 und 9 SGB V
(abrechnungsfähige Leistungen) und ihre Veröffentlichung auf der Internetseite des
Instituts des Bewertungsausschusses auf Grundlage des vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 116b Abs. 4 Satz 2 SGB V bestimmten
Behandlungsumfangs. In den Appendizes der jeweiligen Anlagen nach § 5 Abs. 1 der
Richtlinie des G-BA über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB
V (ASV-RL) ist der Behandlungsumfang abschließend definiert.

I. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von CSV-Dateien

1. Der ergänzte Bewertungsausschuss beauftragt das Institut des Bewertungs-
ausschusses in seiner Funktion als Geschäftsführung des ergänzten
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Bewertungsausschusses mit der Erstellung und fortlaufenden Pflege von
maschinell verarbeitbaren Listen der abrechnungsfähigen Leistungen zu den
Abschnitten der jeweiligen Appendizes der Anlagen zur ASV-RL in den Satzarten
ASV_ABSCHNITT1 und ASV_ABSCHNITT2 sowie mit ihrer Veröffentlichung auf
der Internetseite des Instituts des Bewertungsausschusses. Die Listen haben für
die einzelnen abrechnungsfähigen Leistungen auch die Angabe zu enthalten, ob
bei mehrfacher Abrechnung der Leistung die Abschlagsregelung gemäß Nr. 5 des
Beschlusses des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses in der 2. Sitzung
am 15. September 2015 angewendet wird. Dies erfüllt den Auftrag gemäß § 3 Abs.
6 der Vereinbarung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 12 SGB V über Form und Inhalt des
Abrechnungsverfahrens sowie die erforderlichen Vordrucke für die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung (ASV-AV).

2. Ergänzend zu den Listen der abrechnungsfähigen Leistungen nach Nr. 1
veröffentlicht das Institut des Bewertungsausschusses in der Satzart
ASV_ARZTGRUPPEN_CODE ein Arztgruppen-Schlüsselverzeichnis, in dem die
textuellen Beschreibungen der Arztgruppen in den Appendizes der Anlagen zur
ASV-RL je Erkrankungs- und Leistungsbereichsschlüssel auf einen eindeutigen
vom Institut des Bewertungsausschusses zu vergebenden anlagenspezifischen
Arztgruppencode umgesetzt werden. Einmal vergebene Arztgruppencodes
werden, auch bei Wegfall einer Arztgruppe aus dem jeweiligen Appendix der
Anlage zur ASV-RL, nicht wiederverwendet.

3. Die Listen der abrechnungsfähigen Leistungen nach Nr. 1 sowie das Arztgruppen-
Schlüsselverzeichnis nach Nr. 2 werden vom Institut des Bewertungsausschusses
versioniert und auf seiner Internetseite (https://institut-
ba.de/service/asvabrechnung.html) im CSV-Format veröffentlicht. Weiterhin
veröffentlicht das Institut des Bewertungsausschusses in der Satzart
ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT eine Tabelle, in der für die jeweilige
Versionsnummer der Listen der abrechnungsfähigen Leistungen nach Nr. 1 der
Gültigkeitszeitraum enthalten ist.

4. Die Veröffentlichung neuer und aktualisierter Versionen erfolgt anlassbezogen
zeitnah, nachdem sich ein entsprechender Bedarf ergeben hat, insbesondere nach
Beschluss einer neuen oder Anpassung einer bestehenden Anlage zur
ASV-RL durch den G-BA, einer Anpassung der in der ASV abrechnungsfähigen
Leistungen durch den ergänzten Bewertungsausschuss oder für die Erstellung der
Listen der abrechnungsfähigen Leistungen relevanten Anpassungen der Anlagen
zur ASV-AV. Die Veröffentlichung erfolgt erstmals zum 21. November 2017.

5. Die Struktur der Listen der abrechnungsfähigen Leistungen nach Nr. 1, des
Arztgruppen-Schlüsselverzeichnisses nach Nr. 2 und des Gültigkeitsverzeich-
nisses nach Nr. 3 ergibt sich aus der Anlage 1 zu diesem Beschluss.

https://institut-ba.de/service/asvabrechnung.html
https://institut-ba.de/service/asvabrechnung.html
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6. Die jeweiligen Dateiversionen werden durch die Trägerorganisationen des
ergänzten Bewertungsausschusses zur Veröffentlichung freigegeben.

II. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von Excel-Dateien

1. Der ergänzte Bewertungsausschuss beauftragt das Institut des
Bewertungsausschusses in seiner Funktion als Geschäftsführung des ergänzten
Bewertungsausschusses mit der Erstellung und fortlaufenden Pflege von
Excel-Dateien zu den Abschnitten der jeweiligen Appendizes der Anlagen zur ASV-
RL und mit ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite des Instituts des
Bewertungsausschusses (https://institut-ba.de/service/asvabrechnung.html). Die
Excel-Dateien haben für die einzelnen abrechnungsfähigen Leistungen auch die
Angabe zu enthalten, ob bei mehrfacher Abrechnung der Leistung die
Abschlagsregelung gemäß Nr. 5 des Beschlusses des ergänzten erweiterten
Bewertungsausschusses in der 2. Sitzung am 15. September 2015 angewendet
wird. Fehlt diese Angabe bei einer Leistung (Eintrag „k. A.“), so hat der ergänzte
Bewertungsausschuss für diese Leistung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Excel-Datei noch keine Festlegung zur Anwendung einer solchen
Abschlagsregelung getroffen.

2. Die Veröffentlichung neuer und aktualisierter Versionen der Excel-Dateien erfolgt
grundsätzlich synchron zur Veröffentlichung der entsprechenden CSV-Dateien
gemäß Abschnitt I Nr. 4. Die Versionierung der Excel-Dateien folgt der gleichen
Systematik wie die der CSV-Dateien. Die Excel-Dateien enthalten auf zusätzlichen
Blättern Informationen zur Historisierung.

3. Die Struktur der Excel-Dateien ergibt sich aus der Anlage 2 zu diesem Beschluss.
Abweichungen von dieser Struktur sind bei den Tabellenblättern möglich, die die
Änderungen gegenüber dem vorherigen Gültigkeitszeitraum darstellen, sofern die
Art oder der Umfang der Änderungen dies zur Wahrung der Übersichtlichkeit
erforderlich machen.

4. Die jeweiligen Dateiversionen werden durch die Trägerorganisationen des
ergänzten Bewertungsausschusses zur Veröffentlichung freigegeben.

III. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von Listen von Höchstwertziffern zu
Gebührenordnungspositionen des EBM

1. Der ergänzte Bewertungsausschuss beauftragt das Institut des Bewertungs-
ausschusses in seiner Funktion als Geschäftsführung des ergänzten
Bewertungsausschusses mit der Erstellung und fortlaufenden Pflege von

a. maschinell verarbeitbaren Listen im CSV-Format und

https://institut-ba.de/service/asvabrechnung.html
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b. Listen im Excel-Format
von Höchstwertziffern zu Gebührenordnungspositionen des EBM sowie mit ihrer
Veröffentlichung auf der Internetseite des Instituts des Bewertungsausschusses.

2. Die Listen von Höchstwertziffern zu Gebührenordnungspositionen des EBM nach
Nr. 1 werden vom Institut des Bewertungsausschusses je Quartal der Gültigkeit des
EBM erstellt und auf seiner Internetseite (https://institut-
ba.de/service/asvabrechnung.html) veröffentlicht.

3. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt dem Institut die zur Erstellung
der Listen nach Nr. 1 notwendigen Informationen. Eine Lieferung erfolgt auch, wenn
sich nach der ersten Lieferung Änderungen für dieses Quartal ergeben haben.

4. Die Veröffentlichung neuer Listen durch das Institut erfolgt jeweils zu Beginn eines
Quartals. Zudem erfolgt die Veröffentlichung aktualisierter Listen, wenn sich
Änderungen zur Vorversion eines bereits veröffentlichten Quartals ergeben haben.
Die Veröffentlichung erfolgt erstmals für das erste Quartal 2022.

5. Die maschinell verarbeitbaren Listen im CSV-Format nach Nr. 1a werden in der
Satzart ASV_HOECHSTWERTE bereitgestellt. Die Struktur der Satzart ergibt sich
aus der Nr. 1 der Anlage 3 zu diesem Beschluss. Inhalt und Form der Listen im
Excel-Format nach Nr. 1b werden in Nr. 2 der Anlage 3 zu diesem Beschluss
definiert.

Anlagen:
1. Struktur der Listen der in der ASV abrechnungsfähigen Leistungen, des

Arztgruppen-Schlüsselverzeichnisses und des Gültigkeitsverzeichnisses
2. Struktur der Excel-Dateien
3. Inhalt und Form der maschinell verarbeitbaren Listen von Höchstwertziffern zu

Gebührenordnungspositionen des EBM
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Anlage 1

zum Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses
nach § 87 Abs. 5a SGB V in seiner 22. Sitzung (schriftliche

Beschlussfassung)

Struktur der Listen der in der ASV abrechnungsfähigen
Leistungen, des Arztgruppen-Schlüsselverzeichnisses und des

Gültigkeitsverzeichnisses

(Stand 1. Januar 2022)

Inhalt
1 Dateibeschreibung ................................................................................................ 6

2 Satzartbeschreibung ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT .................................... 7
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4 Satzartbeschreibung ASV_ABSCHNITT2 ........................................................... 11

5 Satzartbeschreibung ASV_ARZTGRUPPEN_CODE .......................................... 13
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1 Dateibeschreibung

Die Listen der abrechnungsfähigen Leistungen, das Arztgruppen-Schlüsselverzeichnis und
das Gültigkeitsverzeichnis sind jeweils in einer logischen Datei im CSV-Format mit
variabler Nutzdatenlänge zu veröffentlichen. Es wird der Zeichensatz ISO 8859-15
verwendet. Jeder Datensatz steht in einer eigenen Zeile, die durch die Zeichenfolge
CarriageReturn/LineFeed (Hexadezimalcode 0x0D 0x0A) abgeschlossen wird.
Zeichenketten werden nicht durch Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Die
einzelnen Datenfelder eines Datensatzes sind durch das Trennzeichen „#“ getrennt. Es ist
darauf zu achten, dass dieses innerhalb der Textfelder nicht vorkommt. Die Dateien
enthalten keine Spaltenüberschriften.

Folgende Dateinamenskonvention ist einzuhalten:

Für die Satzart zum Gültigkeitsverzeichnis (ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT):
ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT_Indikation_Stand.Endung

Für die Satzarten zu den Listen der abrechnungsfähigen Leistungen
(ASV_ABSCHNITT1, ASV_ABSCHNITT2):
ASV_ABSCHNITT1_Indikation_ZeitraumID_Fassung.Endung
ASV_ABSCHNITT2_Indikation_ZeitraumID_Fassung.Endung

Für die Satzart zum Arztgruppen-Schlüsselverzeichnis (ASV_ARZTGRUPPEN_CODE):
ASV_ARZTGRUPPEN_CODE_Indikation_Stand.Endung

Hierbei sind folgende Formate einzuhalten:
Stand als Datum achtstellig numerisch (JJJJMMTT),
Indikation Kennzeichnung aus Anlage 4 „Erkrankungs- und
Leistungsbereichsschlüssel“ zur ASV-AV,
ZeitraumID dreistellig alphanumerisch (CCC),
Fassung dreistellig alphanumerisch (CCC),
Endung csv
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2 Satzartbeschreibung ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT

Dateiinhalt:
Die Satzart beschreibt für jede Zeitraum-ID der Tabellen ASV_ABSCHNITT1 und
ASV_ABSCHNITT2 den Gültigkeitszeitraum.
Primärschlüssel: Die Kombination der Felder 01 und 02 identifiziert einen Datensatz
eindeutig.

Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

00 Satzart M 25 alphanum. Konstant
„ASV_SCHLUESSELGUELTI
GKEIT“

01 Indikation M 6 alphanum. Kennzeichnung aus Anlage 4
„Erkrankungs- und
Leistungsbereichsschlüssel“
zur ASV-AV wie in den Listen
ASV_ABSCHNITT1 und
ASV_ABSCHNITT2
angegeben.

02 Zeitraum-ID M 3 alphanum. Eindeutig aus dem
Gültigkeitszeitraum der
maschinell verarbeitbaren
Listen zu dieser Indikation
abgeleiteter Wert. Der
Gültigkeitszeitraum ergibt sich
aus dem Inkraftsetzungsdatum
der Beschlüsse des G-BA und
des ergänzten
Bewertungsausschusses.

03 Fassung M 3 alphanum. Wert zur eindeutigen
Identifizierung der aktuellsten
Fassung der maschinell
verarbeitbaren Listen zu dieser
Indikation. Fassungen
entstehen z. B. durch
nachträgliche Festlegung von
Pseudoziffern in Anlage 5
„Verzeichnis der
bundeseinheitlichen
Pseudoziffern“ zur ASV-AV
und haben keinen Einfluss auf
den Gültigkeitszeitraum.
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Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

04 Beginn Zeitraum M 8 numerisch Beginn des Gültigkeitszeit-
raums im Format JJJJMMTT

05 Ende Zeitraum M 8 numerisch Ende des Gültigkeitszeit-
raums im Format JJJJMMTT;
bei gegenwärtig nicht
begrenztem
Gültigkeitszeitraum ist der
Wert „99991231“ zu
verwenden.

06 Stand M 8 numerisch Stand der Tabelle
ASV_SCHLUESSELGUELTIG
KEIT im Format JJJJMMTT.
Teil des Dateinamens
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3 Satzartbeschreibung ASV_ABSCHNITT1

Dateiinhalt:
Die Satzart beschreibt die abrechnungsfähigen Leistungen in Abschnitt 1 des jeweiligen
Appendix der Anlagen zur ASV-RL unter Berücksichtigung erfolgter Anpassungen,
insbesondere durch Anpassungen oder Aktualisierungen der entsprechenden Anlage zur
ASV-RL inklusive Appendix durch den G-BA, durch Beschlüsse des ergänzten
Bewertungsausschusses oder Änderungen der Anlagen zur ASV-AV, als Positivliste.
Primärschlüssel: Die Kombination der Felder 01 bis 06 identifiziert einen Datensatz eindeutig.

Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

00 Satzart M 14 alphanum. Konstant „ASV_ABSCHNITT1“

01 Zeitraum-ID M 3 alphanum. Zeitraum-ID, aus der Satzart
„ASV_SCHLUESSELGUELTI
GKEIT“ übernommen.
Teil des Dateinamens

02 Fassung M 3 alphanum. Fassung, aus der Satzart
„ASV_SCHLUESSELGUELTI
GKEIT“ übernommen.
Teil des Dateinamens

03 Indikation M 6 alphanum. Kennzeichnung aus Anlage 4
„Erkrankungs- und
Leistungsbereichsschlüssel“
zur ASV-AV.
Teil des Dateinamens.

04 Arztgruppe M 4 alphanum. Arztgruppencode gemäß
Satzart „ASV_ARZTGRUP-
PEN_CODE“

05 Teamebene M 1 numerisch 1 = Kernteammitglied
2 = Hinzugezogener

06 GOP M £ 6 alphanum. Gebührenordnungsposition
des EBM
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Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

07 Abschlag M 1 numerisch Angabe, ob bei mehrfacher
Abrechnung die
Abschlagsregelung gemäß
Nr. 5 des Beschlusses des
ergänzten erweiterten
Bewertungsausschusses in
der 2. Sitzung am
15. September 2015
angewendet wird.
0 = kein Abschlag
1 = Abschlag von 10 %
2 = Abschlag von 15 %
3 = noch nicht ermittelt

Hinweis
Enthält die Positivliste zu einer Kombination aus Indikation, ZeitraumID und Fassung keine
abrechnungsfähigen Leistungen, so ist die entsprechende Datei
ASV_ABSCHNITT1_Indikation_ZeitraumID_Fassung.csv

leer.
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4 Satzartbeschreibung ASV_ABSCHNITT2

Dateiinhalt:
Die Satzart beschreibt die abrechnungsfähigen Leistungen in Abschnitt 2 des jeweiligen
Appendix der Anlagen zur ASV-RL unter Berücksichtigung erfolgter Anpassungen,
insbesondere durch Anpassungen oder Aktualisierungen der entsprechenden Anlage zur
ASV-RL inklusive Appendix durch den G-BA, durch Beschlüsse des ergänzten
Bewertungsausschusses oder Änderungen der Anlagen zur ASV-AV, als Positivliste.
Primärschlüssel: Die Kombination der Felder 01 bis 06 identifiziert einen Datensatz eindeutig.

Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

00 Satzart M 14 alphanum. Konstant „ASV_ABSCHNITT2“

01 Zeitraum-ID M 3 alphanum. Zeitraum-ID, aus der Satzart
„ASV_SCHLUESSELGUELTI
GKEIT“ übernommen.
Teil des Dateinamens

02 Fassung M 3 alphanum. Fassung, aus der Satzart
„ASV_SCHLUESSELGUELTI
GKEIT“ übernommen.
Teil des Dateinamens

03 Indikation M 6 alphanum. Kennzeichnung aus Anlage 4
„Erkrankungs- und
Leistungsbereichsschlüssel“
zur ASV-AV.
Teil des Dateinamens

04 Arztgruppe M 4 alphanum. Arztgruppencode gemäß
Satzart „ASV_ARZTGRUP-
PEN_CODE“

05 Teamebene M 1 numerisch 1 = Kernteammitglied
2 = Hinzugezogener

06 Leistung M £ 4000 alphanum. Bezeichnung der Leistung
gemäß Appendix der Anlage
zur ASV-RL
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Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

07 Pseudoziffer m £ 6 alphanum. Pseudoziffer zur Leistung in
Feld 06 gemäß § 1 Absatz 1
der Anlage 5 „Verzeichnis der
bundeseinheitlichen
Pseudoziffern“ zur ASV-AV,
leer falls noch keine
Pseudoziffer festgelegt wurde;
oder sonstige Ziffer zur
Leistung in Feld 06 gemäß § 1
Absatz 2 der Anlage 5
„Verzeichnis der
bundeseinheitlichen
Pseudoziffern“ zur ASV-AV

Hinweis
Enthält die Positivliste zu einer Kombination aus Indikation, ZeitraumID und Fassung keine
Leistungen, so ist die entsprechende Datei
ASV_ABSCHNITT2_Indikation_ZeitraumID_Fassung.csv

leer.



Ein Service der Geschäftsführung des ergänzten Bewertungsausschusses
Diese Lesefassung entspricht keiner amtlichen Bekanntmachung

Seite 13 von 24

5 Satzartbeschreibung ASV_ARZTGRUPPEN_CODE

Dateiinhalt:
Die Satzart beschreibt je Kennzeichnung aus Anlage 4 „Erkrankungs- und Leistungs-
bereichsschlüssel“ zur ASV-AV die Zuordnung der textuellen Beschreibung der Arztgruppen
im entsprechenden Appendix der Anlagen zur ASV-RL zu einem Arztgruppencode. Zudem
können der Tabelle die durchgehenden Gültigkeitszeiträume entnommen werden, innerhalb
derer die jeweilige Arztgruppe im entsprechenden Appendix der Anlagen zur ASV-RL
enthalten ist.
Primärschlüssel: Die Kombination der Felder 01 bis 03 identifiziert einen Datensatz eindeutig.

Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

00 Satzart M 20 alphanum. Konstant
„ASV_ARZTGRUPPEN_COD
E“

01 Indikation M 6 alphanum. Kennzeichnung aus Anlage 4
„Erkrankungs- und
Leistungsbereichsschlüssel“
zur ASV-AV.

02 Arztgruppe M £ 255 alphanum. Textuelle Beschreibung der
Arztgruppe aus dem Appendix
der Anlage zur ASV-RL gemäß
Feld 01.
Hinweis: Hier sind ggf. auch
Arztgruppen zu erfassen, die
z. B. in Fußnoten zum
jeweiligen Appendix der
Anlage zur ASV-RL
vorkommen.

03 Beginn Zeitraum M 8 numerisch Beginn eines durchgehenden
Gültigkeitszeitraums der in
Feld 02 beschriebenen
Arztgruppe für die jeweilige
Anlage zur ASV-RL gemäß
Feld 01 im Format JJJJMMTT
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Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

04 Ende Zeitraum M 8 numerisch Ende des jeweiligen gemäß
Feld 03 beginnenden
durchgehenden Gültigkeits-
zeitraums im Format
JJJJMMTT; bei gegenwärtig
nicht begrenztem
Gültigkeitszeitraum ist der
Wert „99991231“ zu
verwenden.

05 Arztgruppen-
code

M 4 alphanum. Der der in Feld 02
beschriebenen Arztgruppe
zugeordnete Code für die
jeweilige Indikation gemäß
Feld 01.

06 Zusätzliche
Arztgruppe

M 1 numerisch Angabe, ob sich die
Arztgruppe gemäß Feld 02 für
die Indikation gemäß Feld 01
aus zusätzlichen Elementen
des entsprechenden Appendix
der Anlage zur ASV-RL ergibt
(z. B. aus Fußnoten):
0 = keine zusätzliche
Arztgruppe
1 = zusätzliche Arztgruppe

07 Stand M 8 numerisch Stand der Tabelle
ASV_ARZTGRUPPEN_CODE
im Format JJJJMMTT.
Teil des Dateinamens
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Anlage 2

zum Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses
nach § 87 Abs. 5a SGB V in seiner 22. Sitzung (schriftliche

Beschlussfassung)

Struktur der Excel-Dateien

(Stand 21. November 2017)

In den folgenden Abbildungen (Abbildung 1 bis Abbildung 5) ist für eine Anlage zur ASV-
RL die Struktur der Excel-Dateien mit den abrechnungsfähigen Leistungen in der ASV
dargestellt.
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Abbildung 1 Struktur des Deckblattes.
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Abbildung 2 Struktur des Tabellenblattes zu den Abschnitt-1-Leistungen.
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Abbildung 3 Struktur des Tabellenblattes zu den Änderungen bei Abschnitt-1-Leistungen im Vergleich zum vorherigen Gültigkeitszeitraum.
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Abbildung 4 Struktur des Tabellenblattes zu den Abschnitt-2-Leistungen.
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Abbildung 5 Struktur des Tabellenblattes zu den Änderungen bei Abschnitt-2-Leistungen im Vergleich zum vorherigen Gültigkeitszeitraum.
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Anlage 3

zum Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses
nach § 87 Abs. 5a SGB V in seiner 22. Sitzung (schriftliche

Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des
ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 75. Sitzung

Inhalt und Form der maschinell verarbeitbaren Listen von
Höchstwertziffern zu Gebührenordnungspositionen des EBM

(Stand 23. Mai 2022)
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6 Inhalt und Form der Listen im CSV-Format

6.1 Dateibeschreibung
Die Bedeutung der Spaltenbezeichnungen der nachfolgenden Datensatzbeschreibung
ergibt sich aus folgender Tabelle.

Spalte Bedeutung
Feld Nr. fortlaufende Nummerierung der Felder innerhalb der Satzart, begin-

nend mit „00“
Feld Name des Feldes
Feldart M = Muss-Feld

m = bedingtes Muss-Feld
K = Kann-Feld

Anzahl Stellen Feldlänge
Feldeigenschaft Datentyp („numerisch“, „alphanum.“ oder „dezimal“)
Inhalt/Erläuterung weitere Erläuterungen, Lieferhinweise etc. für das jeweilige Feld

Die maschinell verarbeitbare Liste im CSV-Format von Höchstwertziffern zu
Gebührenordnungspositionen des EBM ist in einer logischen Datei im CSV-Format mit
variabler Nutzdatenlänge zu veröffentlichen. Es wird der Zeichensatz ISO 8859-15
verwendet. Jeder Datensatz steht in einer eigenen Zeile, die durch die Zeichenfolge
CarriageReturn/LineFeed (Hexadezimalcode 0x0D 0x0A) abgeschlossen wird.
Zeichenketten werden nicht durch Textbegrenzungszeichen eingeschlossen. Die
einzelnen Datenfelder eines Datensatzes sind durch das Trennzeichen „#“ getrennt. Es ist
darauf zu achten, dass dieses innerhalb der Textfelder nicht vorkommt. Die Datei enthält
keine Spaltenüberschriften.

Folgende Dateinamenskonvention für die Satzart ASV_HOECHSTWERTE ist einzuhalten:

ASV_HOECHSTWERTE_Quartal_Stand.Endung

Hierbei ist folgendes Format einzuhalten:
Quartal fünfstellig numerisch (z. B. 20221, 20222, …)
Stand als Datum achtstellig numerisch (JJJJMMTT),
Endung csv
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6.2 Satzartbeschreibung ASV_HOECHSTWERTE

Dateiinhalt:
Die Satzart beschreibt für jedes Quartal jede zulässige Kombination aus Höchstwertziffern und
zu Grunde liegenden Gebührenordnungspositionen des EBM.
Primärschlüssel: Die Kombination der Felder 01 bis 03 identifiziert einen Datensatz eindeutig.

Feld
Nr.

Feld Feld-
art

Anzahl
Stellen

Feld-
eigenschaft

Inhalt/Erläuterung

00 Satzart M 16 alphanum. Konstant
„ASV_HOECHSTWERTE“

01 Quartal M 5 numerisch Quartal der Gültigkeit des
EBM im Format JJJJQ

02 Höchstwertziffer M ≤ 6 alphanum. Code für zulässige
Höchstwertziffer zu
Gebührenordnungspositionen
des EBM

03 Grund-GOP M ≤ 6 alphanum. Gebührenordnungsposition
des EBM, auf die sich die
Höchstwertziffer bezieht

04 Beschreibung K ≤ 1000 alphanum. Beschreibung zur
Höchstwertziffer
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7 Inhalt und Form der Listen im Excel-Format

Die Listen von Höchstwertziffern zu Gebührenordnungspositionen des EBM im Excel-
Format enthalten alle Spalten der Satzart ASV_HOECHSTWERTE, aber nicht die Spalte
„Satzart“.

Folgende Dateinamenskonvention ist einzuhalten:

ASV_HOECHSTWERTE_Quartal_Stand.Endung

Hierbei ist folgendes Format einzuhalten:
Quartal fünfstellig numerisch (z. B. 20221, 20222, …)
Stand als Datum achtstellig numerisch (JJJJMMTT),
Endung xlsx


	Präambel
	I. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von CSV-Dateien
	II. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von Excel-Dateien
	III. Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von Listen von Höchstwertziffern zu Gebührenordnungspositionen des EBM
	Anlage 1

	1 Dateibeschreibung
	2 Satzartbeschreibung ASV_SCHLUESSELGUELTIGKEIT
	3
	3 Satzartbeschreibung ASV_ABSCHNITT1
	4 Satzartbeschreibung ASV_ABSCHNITT2
	5 Satzartbeschreibung ASV_ARZTGRUPPEN_CODE
	Anlage 2
	Anlage 3

	6 Inhalt und Form der Listen im CSV-Format
	6.1 Dateibeschreibung
	6.2 Satzartbeschreibung ASV_HOECHSTWERTE

	7 Inhalt und Form der Listen im Excel-Format

